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Verfahrensvermerke

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

 
§ 1 (1) Im Sondergebiet SO „ Ferienhausgebiet“  gemäß § 9 (1) BauGB i.V.m. § 10 (4) BauNVO sind 

folgende bauliche Anlagen zulässig: 

- Ferienhäuser, 

- der Versorgung des Gebietes dienende Sanitäranlagen, 

- der Versorgung des Gebietes dienende Schank- und Speisewirtschaften, 

- die Errichtung einer Grillhütte, 

- Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, 

- Stellplätze und Garagen für den durch die zugelassenen Nutzung verursachten Bedarf 

gem. § 12 BauNVO. 

 
§ 1 (2) Im sonstigen Sondergebiet SOFB1 „ Fremdenbeherbergung“  gemäß § 9 (1) BauGB i.V.m. 

§ 11 (2) BauNVO sind folgende bauliche Anlagen zulässig: 

-   Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 -  Schank- und Speisewirtschaften, 

 - der Versorgung des Gebietes dienende Läden, 

 - Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und  Be-

 triebsleiter, 

 -  Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO. 

 
§ 1 (3) Im sonstigen Sondergebiet SOFB2 „ Fremdenbeherbergung“  gemäß § 9 (1) BauGB i.V.m. 

§ 11 (2) BauNVO sind folgende bauliche Anlagen zulässig: 

 -  Schank- und Speisewirtschaften, 

 - der Versorgung des Gebietes dienende Läden, 

 -  Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO. 

 
§ 1 (4) Im sonstigen Sondergebiet SO „ Reitsport“  gemäß § 9 (1) BauGB i.V.m. § 11 (2) BauNVO 

sind folgende bauliche Anlagen zulässig: 

- Reithallen, 
- Reitplätze, 
- Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, 

- Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO. 

 
2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 18,19 BauNVO)  

 
§ 2 (1) Die Grundflächenzahl (GRZ) im Sondergebiet SO „ Ferienhausgebiet“  wird mit 0,3 festge-

setzt. Die nach § 19 (4) Satz 2 BauNVO zulässige Überschreitungsmöglichkeit der festgesetz-

ten Grundflächenzahl (GRZ) ist gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-

ungsplanes.  

 
 Weiterhin erfolgt die Festsetzung der maximal zulässigen Grundfläche pro Ferienhaus gem. § 

10 (4) Satz 2 BauNVO. 

 
§ 2 (2) Im sonstigen Sondergebiet SOFB1 „ Fremdenbeherbergung“   wird die maximal zulässige 

Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,4 festgesetzt. 

 
§ 2 (3) Im sonstigen Sondergebiet SOFB2 „ Fremdenbeherbergung“   wird die maximal zulässige 

Grundfläche (GR) für bauliche Anlagen sowie Wege und Zufahrten mit 1.500 m²  festgesetzt. 

 
§ 2 (4) Im sonstigen Sondergebiet SO „ Reitsport“  wird die maximal zulässige Grundfläche (GR) für 

bauliche Anlagen sowie Wege und Zufahrten mit 5.000 m² festgesetzt. 

 
§ 2 (5) Das Höchstmaß der Gebäudehöhe, festgesetzt als OK Gebäude der baulichen Anlagen, be-

trägt im Sondergebiet SO „ Ferienhausgebiet“  maximal 5,50 m. Als OK Gebäude gilt das 

bergseitig (der höchstgelegene Geländepunkt an der baulichen Anlage) lotrecht gemessene 

Maß von der natürlich gewachsenen Geländeoberfläche bis zur Oberkante Dachhaut des 

höchsten Punktes am Gebäude. 

 
§ 2 (6) Das Höchstmaß der Gebäudehöhe, festgesetzt als OK Gebäude der baulichen Anlagen, be-

trägt im sonstigen Sondergebiet SOFB2 „ Fremdenbeherbergung“  maximal 5,00 m. Als OK 

Gebäude gilt das vom Höhenbezugspunkt aus lotrecht gemessene Maß bis zur Oberkante 

Dachhaut des höchsten Punktes am Gebäude. 

 
§ 2 (7) Das Höchstmaß der Gebäudehöhe, festgesetzt als OK Gebäude der baulichen Anlagen, be-

trägt im sonstigen Sondergebiet SO „ Reitsport“  maximal 7,50 m. Als OK Gebäude gilt das 

bergseitig (der höchstgelegene Geländepunkt an der baulichen Anlage) lotrecht gemessene 

Maß von der natürlich gewachsenen Geländeoberfläche bis zur Oberkante Dachhaut des 

höchsten Punktes am Gebäude. 

3.  überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB , § 23 BauVO)  

 
§ 3 Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im sonstigen Sondergebiet SOFB2 „ Fremden-

beherbergung“   sowie im sonstigen Sondergebiet SO „ Reitsport “  durch eine Baugrenze 

gem. § 23 (3) BauNVO festgesetzt.  

  
4. Verkehrs flächen und Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung (§ 9 (1) Nr. 11 

BauGB) 
 
§ 4 (1) Ein Ausbau der als öffentliche Verkehrsfläche sowie als Verkehrsflächen mit besonderer 

Zweckbestimmung (hier: verkehrsberuhigter Bereich und öffentlicher Parkplatz) festgesetzten 

Flächen in wasserundurchlässiger Bauweise ist zulässig. 

 
§ 4 (2) Der Ausbau von Erschließungswegen innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächen ist 

bis zu der festgesetzten maximal zulässigen Grundfläche zulässig. Diese Erschließungswege 

sind in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Schotter, Schotterrasen, wassergebundene De-

cke, Rasengitter, Pflaster mit einem Fugenanteil von mehr als 26%) auszubauen. 

§ 7 (3) Maßnahme „S1“: In den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25b mit der Bezeichnung 

„S1“ ist der abgestufte Waldsaum zu erhalten. 

 Hier soll der durch Sukzession entstandene Waldsaum in der Form erhalten werden, dass 

 lediglich der Aufwuchs von Waldsträuchern und Kleinbäumen bis zu einer Höhe von 10 m, 

 unter Beachtung des Abstandes zur Traufe des neu zu errichtenden Gebäudes, erhalten 

 und entwickelt wird. Die Durchführung dieser Maßnahme hat gem. Maßnahmeblatt S1 des 

 Umweltberichtes zu erfolgen. 

 
§ 7 (4) Maßnahme „S2“: In den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25b mit der Bezeichnung 

„S2“ ist der Baumbestand der historischen Allee zum Jagdschloss zu schützen und zu erhal-

ten. Die Durchführung dieser Maßnahme hat gem. Maßnahmeblatt S2 des Umweltberichtes 

zu erfolgen. 

 
§ 7 (5) Maßnahme „S3“: In den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  gem. § 9 (1) Nr. 25b mit der Bezeichnung 

„S3“  ist der Baumbestand entlang des Pkw Parkplatzes zu schützen und zu erhalten. Die 

Durchführung dieser Maßnahme hat gem. Maßnahmeblatt S3 des Umweltberichtes zu erfol-

gen. 
 
§ 7 (6) Maßnahme „S4“: In den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 mit der Bezeichnung „S4“ ist die vor-

handene Trockenmauer entlang des Forstweges zu schützen und zu erhalten. Die Durchfüh-

rung dieser Maßnahme hat gem. Maßnahmeblatt S4 des Umweltberichtes zu erfolgen. 

 
§ 7 (7) Maßnahme „A1“: In den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft  gem. § 9 (1) Nr. 20 mit der Bezeichnung „A1“ sind folgende 

Maßnahmen durchzuführen:  

- Auslichtung des Gehölzbestandes nördlich und westlich des Teiches um ca. 50 %,  

- Entfernung einzelner Gehölze südlich und östlich des Teiches,  

- Entschlammung des Teiches unter Erhaltung der wasserstauenden Schichten,  

- Errichtung eines Holzzaunes nördlich und westlich des Teiches zur Verhinderung des Be-

tretens des Uferbereiches. 

Die Durchführung dieser Maßnahme hat gem. Maßnahmeblatt A1 des Umweltberichtes zu er-

folgen. 
 

§ 7 (8)  Maßnahme „A2“: In den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (6) BauGB mit der Bezeichnung „A2“ ist ein Gra-

benstau hergestellt worden. Hier sollen durch natürliche Wiedervernässung Feuchtlebens-

räume entstehen. Das Maßnahmeblatt A2 des Umweltberichtes ist zu beachten. 

 
§ 7 (9) Maßnahme „A3“: Der innerhalb des Geltungsbereiches vorhandene und als zu erhalten fest-

gesetzte Altbaumbestand ist gem. § 9 (1) Nr. 25b dauerhaft zu schützen und zu erhalten. Ziel 

ist die Schaffung und Erhaltung von stehendem Altholz unter Beachtung der Verkehrssiche-

rungspflicht. Die Altbäume sind dauerhaft zu markieren. Die Durchführung dieser Maßnahme 

hat gem. Maßnahmeblatt A3 des Umweltberichtes zu erfolgen. 

 
§ 7(10) Maßnahme „A4“ Neuschaffung von Fledermausquartieren gem. § 9 (1) Nr. 20: Am vorhande-

nen Stallgebäude und an der geplanten Reithalle sind zusammen 5 Fledermausquartiere zu 

schaffen. Innerhalb der öffentlichen Grünflächen Nr. 4 des Geltungsbereiches sind 10 Fleder-

mausquartiere zu schaffen und dauerhaft zu erhalten. Die Durchführung dieser Maßnahme 

hat gem. Maßnahmeblatt A4 des Umweltberichtes zu erfolgen. 

 
§ 7(11) Maßnahme „A4“ Neuschaffung von Schwalbennistplätzen gem. § 9 (1) Nr. 20: Am und im 

vorhandenen Stallgebäude und der geplanten Reithalle sind 5 Rauchschwalben und 5 Mehl-

schwalbenquartiere zu schaffen und dauerhaft zu erhalten. Die Durchführung dieser Maß-

nahme hat gem. Maßnahmeblatt A4 des Umweltberichtes zu erfolgen. 

 
§ 7(12) Maßnahme „A5“ Entsiegelung von Wegen gem. § 9 (6): Der innerhalb der Grünfläche 8 vor-

handene wasserundurchlässige Weg ist entsiegelt worden und bleibt der natürlichen Sukzes-

sion überlassen. Das Maßnahmeblatt A5 des Umweltberichtes ist zu beachten. 

 
§ 7(13) Maßnahme „V1“ Vermeidungsmaßnahme gem. § 9 (1) Nr. 20: Die Flächen des besonders 

geschützten Biotopes gem. § 30 BNatSchG sind durch folgende Maßnahmen zu pflegen und 

zu erhalten: 
- Vermeidung einer Übernutzung der Flächen (z.B. keine Anlage von Futterplätzen oder 

Laufstrecken innerhalb der Fläche), 

- zweimalige Mahd der Flächen pro Jahr (Juli und September). 

Das Maßnahmeblatt V1 des Umweltberichtes ist zu beachten. 

 
§ 7(14) Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20: Geltungsbereich B – südlich Immenrode: Aufforstung der 

Flächen des Geltungsbereiches mit heimischen, standortgerechten Gehölzen. Die Durchfüh-

rung dieser Maßnahme hat gem. Maßnahmeblatt E 1 des Umweltberichtes zu erfolgen. 

 
§ 7(15) Die vorhandenen und neu anzupflanzenden Gehölze innerhalb der Grünflächen des Gel-

tungsbereiches A sind fachgerecht zu sichern, zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und bei 

vorzeitigem Abgang gleichartig im Verhältnis 1:1 zu ersetzen. Die Pflanzstandorte können den 

örtlichen Erfordernissen angepasst werden. Mindestpflanzabstände bei Bäumen von 8 m sind 

einzuhalten. Zur Verwendung kommende Pflanzen und Materialien müssen den jeweiligen 

Qualitätsnormen nach DIN 18916 entsprechen und fachgerecht gepflanzt werden. Während 

der ersten 3 Jahre nach der Neuanpflanzung ist eine Auswuchspflege vorzunehmen. Mindest-

anforderung an die zu pflanzende Qualität ist: 

 
Bäume: große Bäume (Bäume 1. Wuchsordnung) 

- mögliche Wuchshöhe > 15,00 m 

- Stammumfang > 18 cm 

  

 mittelgroße Bäume (Bäume 2. Wuchsordnung) 

- mögliche Wuchshöhe 10,00 – 15,00 m 

- Stammumfang > 12 cm 

  

 kleine Bäume (Bäume 3. Wuchsordnung) 

- mögliche Wuchshöhe 7,00 – 10,00 m 

- Stammumfang > 10 cm 

  

Sträucher: - Sträucher, 80-100 cm Höhe 

 
 
8. Festsetzungen nach § 9 (4) BauGB i.V.m. § 83 (2) ThürBO 

 
§ 8 (1) Im Geltungsbereich ist der Einsatz von spiegelnde oder reflektierende Materialien für Fassa-

denverkleidungen und Dacheindeckungen unzulässig. Ausnahmsweise zulässig ist die Errich-

tung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf Dach- oder an Fassadenflächen. 

  
 

 

 
5. Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

 
§ 5 (1) Die öffentlichen Grünflächen Nr. 1 - 9  gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB sind gemäß ihrer 

Zweckbestimmung als „ Parkanlage“  anzulegen und zu gestalten.  

 
§ 5 (2) In den öffentlichen Grünflächen Nr. 2, 4, 5, 7 gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweck-

bestimmung „ Parkanlage“  ist die Nutzung der Flächen für Tiergehege allgemein zulässig. In-

nerhalb dieser Flächen ist die Errichtung folgender baulichen Anlagen bis zu einer insgesamt 

maximal zulässigen Grundfläche von 3.000 m² zulässig: 

- Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung bis zu einer maximal zulässigen Grundflä-

che von 60 m² pro baulicher Anlage, 

- Einfriedungen in Form von Zaunanlagen bis zu einer Höhe von 3,50m. 

- Erläuterungstafeln, 

- öffentliche Toiletten für den durch die zugelassenen Nutzung verursachten Bedarf, 

- Erschließungswege und Zufahrten in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Schotter, 

Schotterrasen, wassergebundene Decke, Rasengitter, Pflaster mit einem Fugenanteil von 

mehr als 26%) in einer Breite von maximal 3,00m. 

 
§ 5 (3) Im Bereich der öffentlichen Grünfläche Nr. 3 ist die Nutzung der Flächen für die Errichtung 

von temporären Bauten (wie Zelte, Überdachungen, Bühnen, Hüpfburgen) bei Veranstaltun-

gen zulässig. 

 
§ 5 (4) Im Bereich der öffentlichen Grünfläche Nr. 6 ist die temporäre Nutzung der Flächen für Kfz- 

Stellflächen als öffentlicher Pkw -  Parkplatz bei Veranstaltungen zulässig. 

 
§ 5 (5) Im Bereich der öffentlichen Grünflächen Nr. 8 ist die Nutzung der Flächen als „Kletterwald“ 

allgemein zulässig.  

 Innerhalb dieser Flächen ist die Errichtung von Kletteranlagen für eine sportliche Nutzung bis 

zu einer Höhe von 15m mit einer insgesamt maximal zulässigen Grundfläche von 800 m² zu-

lässig. Davon dürfen 300 m² durch Betonfundamente versiegelt oder fest überbaut werden. 

 
§ 5 (6) Im Bereich der öffentlichen Grünfläche Nr. 9 ist die Nutzung der Flächen als „Kletterwald“ 

allgemein zulässig. 

 Innerhalb dieser Flächen ist die Errichtung von Kletteranlagen für eine sportliche Nutzung bis 

zu einer Höhe von 15m und eines Gebäudes mit der Zweckbindung „Kletterwald“ als Kassen-

haus, Materiallager sowie Aufenthaltsraum für Gäste mit einer maximal zulässigen Grundflä-

che von 100 m² zulässig.  

 
§ 5 (7) In den öffentlichen Grünflächen gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestimmung 

„ Spielplatz“  ist die Errichtung von Spielgeräten für Kinder bis 16 Jahre sowie von Bänken 

und Sitzgruppen zulässig. 

 
§ 5 (8) In den öffentlichen Grünflächen gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestimmung 

„ Sportplatz“  ist die Nutzung der Flächen für den Reitsport als Reitplatz und als Weidefläche 

für Pferde zulässig. 

 
 
6. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 (1) Nr. 18 BauGB) 

 
§ 6 (1) Die Flächen für die Landwirtschaft sind als extensive Grünlandflächen zu erhalten und zu 

pflegen. 

 Innerhalb dieser Flächen ist die Errichtung von temporären Weidezäunen bis zu einer Höhe 

von 2,00 m zulässig. 

 
§ 6 (2) Im Bereich der Fläche für die Landwirtschaft mit der Bezeichnung „ F“  ist die Errichtung 

 und Nutzung einer Feuerstelle zulässig. 

 
7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick lung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20, 25 a, b, § 9 (1a) und § 9 (6) BauGB) 

 
§ 7 (1) Maßnahme „M1“: In den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB mit der Bezeichnung „M1“ sind zur Eingrünung 

der Reithalle standortgerechte Laubbäume anzupflanzen. Die Durchführung dieser Maßnah-

me hat gem. Maßnahmeblatt M1 des Umweltberichtes zu erfolgen. 

 
§ 7 (2) Maßnahme „M2“: Im Bereich der öffentlichen Grünfläche Nr. 8 gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB ist 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) 

Nr. 20 der optisch geschlossene Waldsaum zu erhalten. Die Durchführung dieser Maßnahme 

hat gem. Maßnahmeblatt M2 des Umweltberichtes zu erfolgen. 

  

1. Archäologisch e Bodenfunde 

Gem. § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz müssen Bodenfunde unverzüglich an das Thüringische Lan-

desamt für Denkmalpflege und Archäologie gemeldet werden. Eventuelle FundsteIlen sind abzusichern 

und die Funde im Zusammenhang im Boden zu belassen, bis sie durch Mitarbeiter des Thüringischen

Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie untersucht und geborgen worden sind. 

Wegen vorhandener Bodendenkmale sind die einzelnen Bauvorhaben in der konkreten Planungsphase 

gesondert der archäologischen Denkmalpflege zur Stellungnahme vorzulegen. 

 
2. Denkmalsch utz 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplan befindliche und nachrichtlich übernommene Sachgesamtheit 

„Possen“ (Gemarkung Sondershausen, Flur 41, Flurstücke 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785/2, 783, 

782)  mit den Objekten: 

o ehemaliges Jagdschloss 

o ehemalige Reithalle 

o Bärenzwinger 

o Possenturm 

o historische Allee zum Jagdschloss 

wurde mit Bescheid vom 12.03.2002 in das Denkmalbuch gem. § 4 ThDSchG eingetragen. 

Die Errichtung baulicher Anlagen in der Nachbarschaft dieser Objekte ist mit der Unteren Denkmal-

schutzbehörde abzustimmen. 

 
3. Munitionsfunde 

Munitionsfunde sind meldepflichtig. 

 
4. Altlastverdachtsf lächen 

Sollten sich bei der Vorhabenrealisierung Verdachtsmomente für das Vorliegen bisher nicht bekannter 

schädlicher Bodenveränderungen / Altlasten oder einer Beeinträchtigung anderer Schutzgüter (Luft / 

Wasser) ergeben, so sind diese gemäß Bundesbodenschutzgesetzt (BBodSchG) im Rahmen der Mitwir-

kungspflicht sofort der Unteren Bodenschutzbehörde (Landratsamt Kyffhäuser Landkreis) anzuzeigen 

(weitere Ausführungen siehe dazu in der Anlage der Begründung). 

 
5. Leitungen 
Bei Bauarbeiten und sonstigen Maßnahmen im Leitungsbereich von Kabel sowie Gasdruckleitungen 

sind die Mindestabstände im Kabelbau gemäß DIN VDE 0276 und die DIN 1998 sowie nach DVGW 

Regelwerk G 459, G 462, G 463 und G 472 und die DIN 4124 zu Gasleitungen einzuhalten. 

Eine Überbauung, Verstellung oder Gehölzbepflanzung der Kabeltrasse ist nicht zulässig. Die DIN 

18920 sowie die DVGW Richtlinie GW 125 sind zu beachten. Im Einzelfall ist die Kabelzuordnung im 

öffentlichen Bauraum durch Ortung vorzunehmen. 

Sonstige evtl. vorhandene Leitungen anderer öffentlicher Versorgungsträger (z.B. Wasser- bzw. Abwas-

serverband) dürfen nicht überbaut werden, müssen auch später im Havariefall zugänglich sein und dürfen 

durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden. 

 
Die Stellungnahmen der Thüringer Netkom GmbH vom 22.02.2012 und der Thüringer Energienetze 

GmbH vom 07.03.2012 sind bei der Umsetzung der Planung zu beachten. 

 
Die für die Flurstücke Nr. 782/9 und 787/4 des Plangebietes bestehenden Leitungs- und Anlagenrechte 

zugunsten der Thüringer Netkom GmbH sind zu beachten. 

 
6. Schutzmaßnahmen 

Zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt sowie ihrer Lebensräume sind die, an das Planungsgebiet an-

grenzenden Flächen vor Beschädigung im Zuge der Baumaßnahmen durch geeignete Maßnahmen zu 

schützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Belange des Naturschutzes 

Zum Schutz wild lebender Tiere (insbesondere zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 (1) 

Nr.1 BNatSchG) sind Bäume und Sträucher nur außerhalb der Vegetationsperiode zu beseitigen (gem. 

§ 39 (5) Nr. 2 BNatSchG). Weiterhin sind zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 (1) 

BNatSchG bauliche Maßnahmen an bestehenden Gebäuden (wie Abbruch, Um- und Anbauten, Sanie-

rungen) zeitlich so auszuführen, dass in oder an diesen Gebäuden lebende Tiere weder getötet noch 

verletzt und während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- und Überwinterungszeit nicht erhebliche 

gestört oder beeinträchtigt werden (außerhalb der Wochenstubenzeiten von Fledermäusen und außer-

halb der Brutzeit von Vögeln, hier: Gebäudebrütern). Vor der Durchführung von baulichen Maßnahmen 

an bestehenden Gebäuden ist eine entsprechende Kartierung durchzuführen. 

 
Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Hainleite“  ist für die in 

§ 56 b ThürNatG aufgeführten Vorhaben, Maßnahmen und Nutzungen eine separate Befreiung bzw. 

Erlaubnis durch die untere Naturschutzbehörde zu erteilen. 

 
8. Geologischen Verhältnisse und Belange 

Auf Grund der im Bereich des Plangebietes vorhandenen Gipse und Anhydrite muss generell mit Sub-

rosionsvorgängen gerechnet werden, in deren Folge es zu Erdfällen oder – Senkungen kommen kann. 

Es wird empfohlen, vor Beginn von Erdarbeiten eine Baugrunduntersuchung vornehmen zu lassen.  

Im Rahmen der Untersuchung und Bewertung des Baugrundes sollte auf lokal erhöhte Lockergesteins-

mächtigkeiten wie auch auf organogene Einlagerungen geachtet werden, da es sich hierbei möglicher-

weise um ältere Erdfälle handelt. In diesen Fällen sollte eine ingenieurgeologische Begutachtung erfol-

gen. Für größere Bauvorhaben, wie z. B. Hotelbauten oder Reithallen, wird generell eine ingenieurgeolo-

gische Bewertung des Standortes empfohlen. 

 
Erdaufschlüsse (Erkundungs- und Baugrundbohrungen, Grundwassermessstellen, geophysikalische 

Messungen) sowie größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 

rechtzeitig anzuzeigen, damit eine geologische und bodengeologische Aufnahme zur Erweiterung des 

Kenntnisstandes über das Gebiet erfolgen kann.  

 
9. Sicherung geodätischer Festpunkte 

Im Geltungsbereich und in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich amtliche Festpunkte (TP 

und/oder NivP) der geodätischen Grundlagenetze Thüringens. Aufgrund ihrer Bedeutung sind die Fest-

punkte, entsprechend § 5 des Thüringer Landesvermessungsgesetzes (ThürLVermG) vom 30. Januar 

1997, besonders zu schützen. 

Im Umkreis von zwei Metern um die betreffenden Festpunkte dürfen keine baulichen Veränderungen 

vorgenommen werden, um die Standsicherheit der Festpunkte nicht zu gefährden. Sollte dieser Forde-

rung nicht entsprochen werden können, ist das Dezernat 30, Geodätische Grundlagen des TLVermGeo 

zwei Monate vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich über die Punktgefährdung zu informieren. 

 
10. Planunterlage 

Wegen Ungenauigkeiten in der Planunterlage durch Vervielfältigung, Vergrößerungen etc. sind im Plan-

gebiet bei jedem Vorhaben Kontrollmessungen vorzunehmen. Sollten Maße bei den zeichnerischen 

Festsetzungen nicht eindeutig erkennbar sein, sind sie mit ausreichender Genauigkeit aus der Planunter-

lage herauszumessen. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Kartengrundlage wird seitens des Planungs-

büros nicht übernommen. 

 
 

 
Erste erneute Beteiligung der Öffentlichkeit   

sowie der Behörden und sonst igen Träger öffentlicher Belange 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Sondershausen hat in seiner Sitzung am 12.07.2012 dem geänderten  Plan-

entwurf mit Begründung zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a (3) BauGB zu 

den geänderten Teilen der Planung beschlossen. 

 
Die Öffentlichkeit wurde durch die erneute öffentliche Auslegung des geänderten Planentwurfes mit 

Begründung gemäß § 4a (3) BauGB vom 20.08.2012 bis 21.09.2012 beteiligt. Ort und Dauer der öf-

fentlichen Auslegung wurden im Amtsblatt „Sondershäuser Heimatecho“ Nr. 08/12 vom 25.07.2012

ortsüblich bekannt gemacht. 

 
Mit Schreiben vom 27.07.2012 sind die von der geänderten Planung berührten Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung benachrichtigt und gemäß § 4a (3) BauGB zur 

Abgabe einer Stellungnahme zu den geänderten Teilen der Planung bis zum 07.09.2012 aufgefordert 

worden. 
 
Sondershausen, den ...................... 

 (Siegel) 
 ..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister

 

Zweite erneute Beteiligung der Öffentlichkeit   

sowie der Behörden und sonst igen Träger öffentlicher Belange 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Sondershausen hat in seiner Sitzung am 11.07.2013 dem geänderten  Plan-

entwurf mit Begründung zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a (3) BauGB zu 

den geänderten Teilen der Planung beschlossen. 

 
Die Öffentlichkeit wurde durch die erneute öffentliche Auslegung des geänderten Planentwurfes mit 

Begründung gemäß § 4a (3) BauGB vom 12.08.2013 bis 13.09.2013 beteiligt. Ort und Dauer der öf-

fentlichen Auslegung im Amtsblatt „Sondershäuser Heimatecho“ Nr. 07/13 vom 31.07.2013 ortsüblich 

bekannt gemacht. 

 
Mit Schreiben vom 30.07.2013 sind die von der geänderten Planung berührten Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung benachrichtigt und gemäß § 4a (3) BauGB zur 

Abgabe einer Stellungnahme zu den geänderten Teilen der Planung bis zum 13.09.2013 aufgefordert 

worden. 
 
Sondershausen, den ...................... 

 (Siegel) 
 ..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dritte erneute Beteiligung der Behörden und sonst igen Träger öffentlicher Belange 

 
 
Mit Schreiben vom 18.10.2013 sind die von der geänderten Planung betroffenen Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a (3) BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme zu den 

geänderten Teilen der Planung bis zum 08.11.2013 aufgefordert worden. 

 
Sondershausen, den ...................... 

 (Siegel) 
 ..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister

 
 Planunterlage 

 
 
Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen innerhalb des Gel-

tungsbereiches mit dem Liegenschaftskataster nach dem Stande vom .............................. überein-

stimmen. 
 
Artern, den ...................... 

 (Siegel) 
 

....................................................
......................

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

– Katasterbereich Artern –

 
Satzungsbesch luss 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Sondershausen hat am 05.12.2013 den Satzungsbeschluss zur Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 54 "Freizeitpark Possen" nach Prüfung und Abwägung der abgegebenen Stel-

lungnahmen gemäß § 10 BauGB i.V.m. § 19 ThürKO gefasst. Die Mitteilung des Abwägungsergebnis-

ses gemäß § 3 (2) Satz 4 BauGB erfolgte mit Schreiben vom ..................... . 

 
Sondershausen, den ...................... 

 (Siegel) 
..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister

 
 Genehmigung 

 
 
Die Verfahrensunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 54 "Freizeitpark Possen" der 

Stadt Sondershausen wurden am .............................. gemäß § 10 BauGB an das Landratsamt 

Kyffhäuserkreis  zur Genehmigung eingereicht, geprüft und durch 

Bescheid vom ............................, Az.:..................................................
....................................................

, 

(unter Auflagen / mit Maßgaben / mit Ausnahmen der kenntlich gemachten Teile) gemäß § 10 BauGB

genehmigt. 
 
Sondershausen, den ...................... 

 
(Siegel) 

..............................
(Kreyer)

 Bürgermeister

 
  

Beitrittsbeschluss  

 
 
Der Stadtrat der Stadt Sondershausen ist in seiner Sitzung am ............................. den im Bescheid 

vom ..............................., Az.:..................................................
....................................................

..........., 

aufgeführten Auflagen / Maßgaben / Ausnahmen beigetreten. Die o.a. Planunterlagen und die Be-

gründung haben wegen der Auflagen / Maßgaben vom ......................... bis ........................ öffentlich 

ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am ........................ ortsüblich bekannt gemacht. 

 
Sondershausen, den ...................... 

 (Siegel) 
..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister

 
 Ausfertigung 

 
 
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts des Bauleitplanes mit dem Willen des 

Stadtrates der Stadt Sondershausen sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Planver-

fahrens werden bekundet. 

 
Sondershausen, den ...................... 

 (Siegel) 
..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister

 
 Inkrafttreten 

 
 
Die Genehmigung  des Bebauungsplanes Nr. 54 "Freizeitpark Possen" der Stadt Sondershausen ist 

am ………………. gemäß § 10 (3) BauGB im Amtsblatt „Sondershäuser Heimatecho“ Nr. ………….. 

vom ……………… mit dem Hinweis bekannt gemacht worden, wo der Bauleitplan von jedermann 

eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Damit tritt der Bauleitplan gemäß 

§ 10 (3) BauGB i.V.m. § 21 (2) und (3) ThürKO sowie § 2 (3) ThürBekVO 

 i n   K r a f t. 

 
Sondershausen, den ...................... 

 (Siegel) 
..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorsch riften 

 
 
Gemäß § 215 (1) BauGB ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 214 (1) 

Satz 1 Nr. 1-3 BauGB, die Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Planes gemäß § 214 

(2) BauGB und beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges gemäß § 214 (3) Satz 2 BauGB beim 

Zustandekommen der Aufstellung dieses Bauleitplans innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung

des Bebauungsplanes Nr. 54 "Freizeitpark Possen" der Stadt Sondershausen nicht geltend / geltend 

gemacht worden. 

 
Sondershausen, den ...................... 

 (Siegel) 
..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister

 

 
 
 
 Aufstellungsbesch luss 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Sondershausen hat nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß § 1 (3) und 

§ 2 (1) BauGB am 14.05.2009 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 54 

"Freizeitpark Possen" der Stadt Sondershausen gefasst und das Planverfahren damit eingeleitet. Die-

ser Beschluss wurde gemäß § 2 (1) BauGB mit der Veröffentlichung im Amtsblatt „Sondershäuser 

Heimatecho“ Nr. 08/09 vom 26.06.2009  ortsüblich bekannt gemacht. 

 
Sondershausen, den ...................... 

 
 (Siegel) 

..............................
(Kreyer)

 Bürgermeister

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

sowie der Behörden und sonst igen Träger öffentlicher Belange 

 
 
Der Stadtrat Sondershausen hat in der Stadtratssitzung am 26.05.2011 den Vorentwurf des Bebau-

ungsplanes Nr. 54 gebilligt und zur Offenlage bestimmt. Dieser wurde ortsüblich im Amtsblatt „Son-

dershäuser Heimatecho“ Nr. 06/11 vom 29.06.2011 bekannt gemacht.  

 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Satz 1 BauGB ist durch Auslegung der 

Planunterlagen des Vorentwurfes vom 08.07.2011 bis 09.08.2011 durchgeführt worden. 

 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß 

§ 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 04.07.2011 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 09.08.2011

aufgefordert worden. 

 
Sondershausen, den ...................... 

  (Siegel) 
 ..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister

  

Formelle Beteiligung der Öffentlichkeit  

sowie der Behörden und sonst igen Träger öffentlicher Belange 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Sondershausen hat in seiner Sitzung am 02.02.2012 dem Planentwurf mit Be-

gründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 

 
Die Öffentlichkeit wurde durch die öffentliche Auslegung des Planentwurfes mit Begründung gemäß 

§ 3 (2) BauGB vom 01.03.2012 bis 02.04.2012 beteiligt. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 

wurden im Amtsblatt „Sondershäuser Heimatecho“ Nr. 02/12 vom 22.02.2012 ortsüblich bekannt ge-

macht. 
 
Mit Schreiben vom 20.02.2012 sind die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 3 (2) BauGB von der Auslegung benachrichtigt und gemäß § 4 (2) 

BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 26.03.2012 aufgefordert worden. 

 
Sondershausen, den ...................... 

 (Siegel) 
..............................

(Kreyer)
 Bürgermeister
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Maßstab:

Plangebiet
Geltungsbereiche A bis D

Sondershausen

Plangebiet
Geltungsbereich E

Einzeldenkmal

REGELUNGEN FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN DENKMALSCHUTZ
§ 9 (6) BauGB

Umgrenzung von Flächen mit Bindungenen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern § 9 (1) Nr. 25 b BauGB 
hier: Possenallee

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche "A" bis "D"
der 2 Änderung des Bebauungsplanes 
§ 9 (7) BauGB

Nachrichtliche Übernahmen gem. § 9 (6) BauGB: 
Die Plangebiete A-D liegen innerhalb 

 des Landschaftsschutzgebietes (LSG) "Hainleite"  

 des Naturparks (NP) "Kyffhäuser" sowie 

 des Wasserschutzgebietes III „Margaretenquelle-Geschling. 
 
Kennzeichnung gem. § 9 (5) BauGB: 
Die Plangebiete A-E befinden sich vollständig im Bewilligungsfeld "Am Filsberg", 
einer Bewilligung zur untertägigen Gewinnung von Kali- und Steinsalzen der 
Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH, 
Schachtstraße 20 in 99706 Sondershausen. 

1. Archäologische Bodenfunde 
Gem. § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz müssen Bodenfunde unverzüglich an das Thüringische 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie gemeldet werden. Eventuelle FundsteIlen sind 
abzusichern und die Funde im Zusammenhang im Boden zu belassen, bis sie durch Mitarbeiter des 
Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie untersucht und geborgen worden 
sind.  
Aus der Umgebung des Plangebietes sind bereits archäologische Fundstellen bekannt (u.a. 
vorgeschichtliche Grabhügel). Es muss daher mit dem Vorhandensein weiterer, bislang unentdeckter 
Bodendenkmale gemäß § 2, Abs. 7 ThürDSchG gerechnet werden. 
Um eine denkmalfachliche Begleitung des Vorhabens durchführen zu können, ist dem 
Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Abteilung 
Bodendenkmalpflege, der Termin für den Beginn der geplanten Erdarbeiten zwei Wochen im 
Voraus anzuzeigen. 
 
2. Denkmalschutz 
Die in der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets der 2. Änderung befindliche Sachgesamtheit 
„Possen“ (Gemarkung Sondershausen, Flur 41, Flurstücke 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785/2, 783, 
782) mit den Objekten: 

 ehemaliges Jagdschloss 

 ehemalige Reithalle 

 Bärenzwinger 

 Possenturm 

 historische Allee zum Jagdschloss 
wurde mit Bescheid vom 12.03.2002 in das Denkmalbuch gem. § 4 ThDSchG eingetragen. Zum 
Schutzumfang des Kulturdenkmals gehören das ehemalige Jagschloss mit Reithalle, Bärenzwinger, 
Wegenetze mit Alleen und Sichtachsen, Aus-sichtsturm „Possenturm“ sowie die Parkanlage mit 
Wildgehege. 
Die Errichtung baulicher Anlagen in der Nachbarschaft dieser Objekte ist mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde abzustimmen und bedarf im Baugenehmigungsverfahren der Beteiligung der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder zusätzlich einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis. 
 
3. Munitionsfunde 
Munitionsfunde sind meldepflichtig. 
 
4. Altlastverdachtsflächen 
Sollten sich bei der Vorhabenrealisierung Verdachtsmomente für das Vorliegen bisher nicht bekannter 
schädlicher Bodenveränderungen / Altlasten oder einer Beeinträchtigung anderer Schutzgüter (Luft / 
Wasser) ergeben, so sind diese gemäß Bundesbodenschutzgesetzt (BBodSchG) im Rahmen der 
Mitwirkungspflicht sofort der Unteren Bodenschutzbehörde (Landratsamt Kyffhäuser Landkreis) 
anzuzeigen. 
 
5. Leitungen 
Bei Bauarbeiten und sonstigen Maßnahmen im Leitungsbereich von Kabel sowie Gasdruckleitungen 
sind die Mindestabstände im Kabelbau einzuhalten. 
Eine Überbauung, Verstellung oder Gehölzbepflanzung der Kabeltrasse ist nicht zulässig.  
Sonstige evtl. vorhandene Leitungen anderer öffentlicher Versorgungsträger (z.B. Wasser- bzw. 
Abwasserverband) dürfen nicht überbaut werden, müssen auch später im Havariefall zugänglich sein 
und dürfen durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden. 
 
6. Schutzmaßnahmen 
Zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt sowie ihrer Lebensräume sind die, an das Planungsgebiet 
angrenzenden Flächen vor Beschädigung im Zuge der Baumaßnahmen durch geeignete Maßnahmen 
zu schützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Belange des Naturschutzes 
Zum Schutz wild lebender Tiere (insbesondere zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 
(1) Nr.1 BNatSchG) sind Bäume und Sträucher nur außerhalb der Vegetationsperiode zu beseitigen 
(gem. § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG).  
Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Hainleite“ ist für 
die in § 56 b ThürNatG aufgeführten Vorhaben, Maßnahmen und Nutzungen im Rahmen künftiger 
Bauantragsverfahren eine separate Befreiung bzw. Erlaubnis bei der unteren Naturschutzbehörde des 
Kyffhäuserkreises zu beantragen. 
 
8. Geologischen Verhältnisse und Belange 
Auf Grund der im Bereich des Plangebietes vorhandenen Gipse und Anhydrite muss generell mit 
Subrosionsvorgängen gerechnet werden, in deren Folge es zu Erdfällen oder – Senkungen kommen 
kann. Es wird empfohlen, vor Beginn von Erdarbeiten eine Baugrunduntersuchung vornehmen zu 
lassen. Erdaufschlüsse (Erkundungs- und Baugrundbohrungen, Grundwassermessstellen, 
geophysikalische Messungen) sowie größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie rechtzeitig anzuzeigen, damit eine geologische und bodengeologische Aufnahme zur 
Erweiterung des Kenntnisstandes über das Gebiet erfolgen kann. 

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme 
erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann.
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Geltungsbereich B

M1

Geltungsbereich E

Hinweis: Alle im Planverfahren vorgenommenen Änderungen, die Bestandteil des vorliegen-
den Planentwurfs sind, wurden zur besseren Lesbarkeit grau hinterlegt. 

 
Geltungsbereich „A“: 
Folgende Textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 54 „Freizeitpark Possen“ 
werden für den Geltungsbereich „A“ der 2. Änderung übernommen und ergänzt: 

 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 10 BauNVO) 

 

§ 1 (5) Im Sondergebiet „Ferienhausgebiet 2“ gemäß § 9 (1) BauGB i.V.m. § 10 (4) BauNVO sind 
folgende bauliche Anlagen zulässig: 
- Ferienhäuser, 
- Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB, §§ 18, 19 BauNVO)  
 

§ 2 (8) Die maximal zulässige Grundfläche im Sondergebiet „Ferienhausgebiet 2“ beträgt insge-
samt 900m². 
Die Überschreitungsmöglichkeit der festgesetzten zulässigen Grundfläche gem. § 19 (4) Satz 
2 BauNVO ist gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

 Die maximal zulässige Grundfläche (GR) je Ferienhaus im Sondergebiet „Ferienhausgebiet 
2“ gem. § 10 (4) BauNVO beträgt 60m². 

 
§ 2 (9)  Das Höchstmaß der Gebäudehöhe im Sondergebiet „Ferienhausgebiet 2“, festgesetzt als OK 

Gebäude, beträgt maximal 6,00 m. Als OK Gebäude gilt das lotrecht gemessene Maß vom 
Höhenbezugspunkt bis zur Oberkante Dachhaut des höchsten Punktes am Gebäude. 

 Als Höhenbezugspunkt wird die, dem Gebäudemittelpunkt nächstliegende Oberkante des an 
der südlichen und westlichen Grenze des Sondergebietes „Ferienhausgebiet“ verlaufenden 
Weges, festgesetzt.  

 
3. überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 

§ 3 Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im sonstigen Sondergebiet SOFB2 „Fremden-
beherbergung“, im Sondergebiet SOFH2 „Ferienhausgebiet 2“ sowie im sonstigen Sonder-
gebiet SO „Erlebniswelt“ und im sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“ durch eine 
Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO festgesetzt. 

 Die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO ist auch außerhalb der Baugrenze zu-
lässig. 

 
5. Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 
 

§ 5 (9)  Die öffentlichen Grünflächen Nr. 11 gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB sind gemäß ihrer Zweck-
bestimmung als „Parkanlage“ anzulegen und zu gestalten. Der vorhandene Laubbaumbe-
stand ist unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht zu erhalten. Die Gehölze sind fachge-
recht zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang durch gebietsheimische, standort-
gerechte Arten zu ersetzen. Die Pflanzstandorte können den örtlichen Erfordernissen ange-
passt werden. 

 
7. Grünordnerische und landschaftspflegerische Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB) 
 
§ 7(16) Licht mit hohem Blauanteil zieht viele Insekten aus dem Naturraum mit einem negativen 

„Staubsauger“-Effekt für das Ökosystem an. Aus diesem Grund sind zum Schutz vieler Insek-
tenarten LED-Straßenleuchten oder Außenleuchten auf den Grundstücken mit maximal 3000 
Kelvin Farbtemperatur einzusetzen. 

 
 

Geltungsbereich „B“: 
Folgende Textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 54 „Freizeitpark Possen“ 
werden für den Geltungsbereich „B“ der 2. Änderung übernommen, gestrichen und 
ergänzt: 

 
 
 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO) 
 

§ 1 (6) Im sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“ gemäß § 9 (1) BauGB i.V.m. § 11 (2) BauNVO 
sind folgende bauliche Anlagen zulässig: 
- bauliche Anlagen für die Tierhaltung (Stall, Futterküche, Futter- und Strohlager, usw.) 
- Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 18, 19 BauNVO)  
 

§ 2 (10) Die maximal zulässige Grundfläche im sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“ beträgt 
insgesamt 300m². 
Die Überschreitungsmöglichkeit der festgesetzten zulässigen Grundfläche gem. § 19 (4) Satz 
2 BauNVO ist gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
§ 2 (11) Das Höchstmaß der Gebäudehöhe sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“, festgesetzt als 

OK Gebäude, beträgt maximal 3,50 m. Als OK Gebäude gilt das lotrecht gemessene Maß 
vom Höhenbezugspunkt bis zur Oberkante Dachhaut des höchsten Punktes am Gebäude. 

 Als Höhenbezugspunkt wird die, dem Gebäudemittelpunkt nächstliegende Oberkante der 
Possenstraße an der westlichen Grenze des sonstigen Sondergebietes „Wildtierstation“, fest-
gesetzt.  

 
3. überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 

§ 3 Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im sonstigen Sondergebiet SOFB2 „Fremden-
beherbergung“, im Sondergebiet SOFH2 „Ferienhausgebiet 2“ sowie im sonstigen Sonder-
gebiet SO „Erlebniswelt“ und im sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“ durch eine 
Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO festgesetzt. 

 Die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO ist auch außerhalb der Baugrenze zu-
lässig. 

 
5. Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 
 

§ 5 (8)  In den öffentlichen Grünflächen gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestimmung 
 „Sportplatz“ ist die Nutzung der Flächen für den Reitsport als Reitplatz und als Weidefläche 
 für Pferde zulässig. (gestrichen) 
  
§ 5 (8) In der öffentlichen Grünflächen Nr. 10 gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestim-

mung „Parkanlage“ ist die Nutzung der Flächen für Tiergehege allgemein zulässig. Innerhalb 
dieser Flächen ist die Errichtung folgender baulichen Anlagen bis zu einer insgesamt maximal 
zulässigen Grundfläche von 100m² zulässig: 
- Einfriedungen in Form von Zaunanlagen bis zu einer Höhe von 3,50m, 
- Erschließungswege und Zufahrten in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Schotter, 

Schotterrasen, wassergebundene Decke, Rasengitter, Pflaster mit einem Fugenanteil von 
mehr als 26%) in einer Breite von maximal 3,00m. 

 
 

Geltungsbereich „C“: 
Folgende Textliche Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 
„Freizeitpark Possen“ werden für den Geltungsbereich „C“ der  2. Änderung wie folgt 
geändert: 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO) 
 
§ 1 (4) Im sonstigen Sondergebiet SO „Reitsport / Freizeitsport“ „Erlebniswelt“ gemäß § 9 (1) 

BauGB i.V.m. § 11 (2) BauNVO sind folgende bauliche Anlagen zulässig: 
- Reithallen, (gestrichen) 
- Reitplätze, (gestrichen) 
- (Indoor) Spiel- und Freizeitanlagen, 
- ein Laden für Souvenir- und Dekorationsartikel sowie regionale Spezialitäten mit einer 

Verkaufsfläche von max. 500 m², 
- Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, 
- eine Betriebswohnung für den Betriebsinhaber oder Betriebsleiter oder für betriebliche 

Aufsichts- und Bereitschaftspersonen mit den erforderlichen Garagen und Stellplätzen 
gem. § 12 BauNVO, 

- Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO. 
 

Anmerkung: Aufgrund der geänderten Zweckbestimmung des sonstigen Sondergebie-
tes SO „Erlebniswelt“ ergeben sich folgende redaktionellen Klarstellungen in weiteren 
Textlichen Festsetzungen des Ursprungsplanes und seiner 1. Änderung: 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 18, 19 BauNVO)  
 

§ 2 (4)  Im sonstigen Sondergebiet SO „Erlebniswelt“ wird die maximal zulässige Grundfläche (GR) 
für bauliche Anlagen sowie Wege und Zufahrten mit 5.000 m² festgesetzt. 

 
§ 2 (7)  Das Höchstmaß der Gebäudehöhe, festgesetzt als OK Gebäude der baulichen Anlagen, be-

trägt im sonstigen Sondergebiet SO „Erlebniswelt“ maximal 7,50 m.  
Als OK Gebäude gilt das bergseitig (der höchstgelegene Geländepunkt an der baulichen An-
lage) lotrecht gemessene Maß von der natürlich gewachsenen Geländeoberfläche bis zur 
Oberkante Dachhaut des höchsten Punktes am Gebäude. 
 

3. überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 

§ 3  Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im sonstigen Sondergebiet SOFB2 „Fremden-
beherbergung“ “, im Sondergebiet SOFH2 „Ferienhausgebiet 2“ sowie im sonstigen Son-
dergebiet SO „Erlebniswelt“ und im sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“ durch eine 
Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO festgesetzt. 

 
 

Geltungsbereich „D“: 
Folgende Textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 54 „Freizeitpark Possen“ 
werden für den Geltungsbereich „D“ der 2. Änderung übernommen: 
 
5. Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 
 

§ 5 (2)  In den öffentlichen Grünflächen Nr. 2, 4, 5, 7 gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweck-
bestimmung „Parkanlage“ ist die Nutzung der Flächen für Tiergehege allgemein zulässig. In-
nerhalb dieser Flächen ist die Errichtung folgender baulichen Anlagen bis zu einer insgesamt 
maximal zulässigen Grundfläche von 3.000 m² zulässig: 
- Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung bis zu einer maximal zulässigen Grundflä-

che von 60 m² pro baulicher Anlage, 
- Einfriedungen in Form von Zaunanlagen bis zu einer Höhe von 3,50m. 
- Erläuterungstafeln, 
- öffentliche Toiletten für den durch die zugelassenen Nutzung verursachten Bedarf, 
- Erschließungswege und Zufahrten in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Schotter, 
- Schotterrasen, wassergebundene Decke, Rasengitter, Pflaster mit einem Fugenanteil von 
- mehr als 26%) in einer Breite von maximal 3,00m. 

 
§ 5 (5)  Im Bereich der öffentlichen Grünflächen Nr. 8 ist die Nutzung der Flächen als „Kletterwald“ 

allgemein zulässig. 
Innerhalb dieser Flächen ist die Errichtung von Kletteranlagen für eine sportliche Nutzung bis 
zu einer Höhe von 15m mit einer insgesamt maximal zulässigen Grundfläche von 800 m² zu-
lässig. Davon dürfen 300 m² durch Betonfundamente versiegelt oder fest überbaut werden. 

 
 
Geltungsbereich „E“: 
Folgende Textliche Festsetzung des Bebauungsplanes Nr. 54 „Freizeitpark Possen“ 
wird für den Geltungsbereich „E“ der 2. Änderung ergänzt: 
 
7. Grünordnerische und landschaftspflegerische Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB) 
 

§ 7(17) Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB mit der Bezeichnung „M1“ in der Ge-
markung Jecha, Flur 11, Flurstück 743/2 ist ein naturbestimmter Laubmischwald mit gestuften 
Waldsäumen anzupflanzen. Der Wald ist ausschließlich aus standortgerechten, gebietseige-
nen Gehölzen (Vorkommensgebiet 2: Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland) aufzu-
bauen und dauerhaft zu unterhalten. Die Umsetzung dieser Maßnahme hat gem. Maßnah-
menblatt „M1“ des Umweltberichtes zu erfolgen. Das Maßnahmenblatt ist Bestandteil der 
Textlichen Festsetzung. 

 
 

Alle anderen textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 54 „Freizeit-
park Possen“ sowie der 1. Änderung bleiben von der 2. Änderung unberührt 
und gelten im Geltungsbereich weiter fort. 
 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO) 
 

§ 1 (6) Im sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“ gemäß § 9 (1) BauGB i.V.m. § 11 (2) BauNVO 
sind folgende bauliche Anlagen zulässig: 
- bauliche Anlagen für die Tierhaltung (Stall, Futterküche, Futter- und Strohlager, usw.) 
- Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 18, 19 BauNVO)  
 

§ 2 (10) Die maximal zulässige Grundfläche im sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“ beträgt 
insgesamt 300m². 
Die Überschreitungsmöglichkeit der festgesetzten zulässigen Grundfläche gem. § 19 (4) Satz 
2 BauNVO ist gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
§ 2 (11) Das Höchstmaß der Gebäudehöhe sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“, festgesetzt als 

OK Gebäude, beträgt maximal 3,50 m. Als OK Gebäude gilt das lotrecht gemessene Maß 
vom Höhenbezugspunkt bis zur Oberkante Dachhaut des höchsten Punktes am Gebäude. 

 Als Höhenbezugspunkt wird die, dem Gebäudemittelpunkt nächstliegende Oberkante der 
Possenstraße an der westlichen Grenze des sonstigen Sondergebietes „Wildtierstation“, fest-
gesetzt.  

 
3. überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 

§ 3 Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im sonstigen Sondergebiet SOFB2 „Fremden-
beherbergung“, im Sondergebiet SOFH2 „Ferienhausgebiet 2“ sowie im sonstigen Sonder-
gebiet SO „Erlebniswelt“ und im sonstigen Sondergebiet „Wildtierstation“ durch eine 
Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO festgesetzt. 

 Die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO ist auch außerhalb der Baugrenze zu-
lässig. 

 
5. Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 
 

§ 5 (8)  In den öffentlichen Grünflächen gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestimmung 
 „Sportplatz“ ist die Nutzung der Flächen für den Reitsport als Reitplatz und als Weidefläche 
 für Pferde zulässig. (gestrichen) 
  
§ 5 (8) In der öffentlichen Grünflächen Nr. 10 gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestim-

mung „Parkanlage“ ist die Nutzung der Flächen für Tiergehege allgemein zulässig. Innerhalb 
dieser Flächen ist die Errichtung folgender baulichen Anlagen bis zu einer insgesamt maximal 
zulässigen Grundfläche von 100m² zulässig: 
- Einfriedungen in Form von Zaunanlagen bis zu einer Höhe von 3,50m, 
- Erschließungswege und Zufahrten in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Schotter, 

Schotterrasen, wassergebundene Decke, Rasengitter, Pflaster mit einem Fugenanteil von 
mehr als 26%) in einer Breite von maximal 3,00m. 

 
 

Geltungsbereich „C“: 
Folgende Textliche Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 
„Freizeitpark Possen“ werden für den Geltungsbereich „C“ der  2. Änderung wie folgt 
geändert: 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO) 
 
§ 1 (4) Im sonstigen Sondergebiet SO „Reitsport / Freizeitsport“ „Erlebniswelt“ gemäß § 9 (1) 

BauGB i.V.m. § 11 (2) BauNVO sind folgende bauliche Anlagen zulässig: 
- Reithallen, (gestrichen) 
- Reitplätze, (gestrichen) 
- (Indoor) Spiel- und Freizeitanlagen, 
- ein Laden für Souvenir- und Dekorationsartikel sowie regionale Spezialitäten mit einer 

Verkaufsfläche von max. 500 m², 
- Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, 
- eine Betriebswohnung für den Betriebsinhaber oder Betriebsleiter oder für betriebliche 

Aufsichts- und Bereitschaftspersonen mit den erforderlichen Garagen und Stellplätzen 
gem. § 12 BauNVO, 

- Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO. 
 


